
1

Amtsblatt der Stadt Tanna

Ortsteile: Ebersberg, Frankendorf, Künsdorf, Mielesdorf, Oberkoskau, Rothenacker,
Schilbach, Seubtendorf, Spielmes, Stelzen, Tanna, Unterkoskau, Willersdorf,
Zollgrün

TANNAER       AMTSBLATT

Nr. 12/10 Freitag, 17. Dezember 2010 Jahrgang 2010

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Stadtverwaltung Tanna und des Bauhofs 

wünschen allen Bürgern der Einheitsgemeinde Tanna 

eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.



§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2010 in Kraft.

Tanna, den 14. Dezember 2010

Marco Seidel

Bürgermeister

Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung der 1. Nachtrags-

haushaltssatzung 2010 liegt der Nachtragshaushalt der Stadt Tanna für

das Haushaltsjahr 2010 bis zum 8. Januar 2011 öffentlich im Zimmer 6

des Rathauses der Stadt Tanna aus.

Die Auslegung erfolgt:

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr

Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Samstag 09.00 – 11.00 Uhr
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AMTLICHER TEIL

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Tanna
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2010

Auf Grund der §§ 19, 55 und 60 Thüringer Kommunalordnung

(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar

2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und

anderer Gesetze vom 4. Mai 2010 (GVBl. S. 113 Nr. 5/2010),

sowie des Beschluss-Nr. 10/17/10 des Stadtrates der Stadt Tanna

erlässt die Stadt Tanna folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit fest-

gesetzt; dadurch werden

erhöht vermin- und damit der Gesamt-

um dert um betrag des Haushaltes

Euro Euro einschl. der Nachträge

gegenüber auf

bisher nunmehr

Euro Euro

verändert

a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 953.670 0 3.802.402 4.756.090

die Ausgaben 953.670 0 3.802.402 4.756.090

b) im Vermögenshaushalt

die Einnahmen 0 791.335 2.522.670 1.731.335

die Ausgaben 0 791.335 2.522.670 1.731.335

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen wird von -0- Euro um -0- Euro erhöht

und damit auf -0- Euro neu festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt wird von -0- Euro um -0- Euro erhöht und damit auf -0- Euro neu

festgesetzt.

§ 4
Nachstehende Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie

folgt geändert:

(Steuerart) erhöht vermindert gegenüber auf nunmehr

um v.H. um v.H. bisher v.H. v.H.

1. Grundsteuer

a) für die land- und 

forstwirtschaftlichen 

Betriebe (A) 0 0 215 215

b) für die 

Grundstücke (B) 0 0 300 300

2. Gewerbesteuer 0 0 300 300

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von

Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 650.000 Euro um -0- Euro

erhöht und damit auf 650.000 Euro neu festgesetzt.

§ 6
entfällt

Beschlüsse der 17. Stadtratssitzung 
vom 18. November 2010

- ÖFFENTLICHER TEIL -

Beschluss-Nr. 10/17/01
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Stadtratssitzung vom

7. Oktober 2010 wird genehmigt.

Stimmberechtigt: 12

Ja: 10

Enthaltung: 2

Beschluss-Nr. 10/17/02
Der Stadtrat der Stadt Tanna weist den Bürgermeister an, die

Beauftragung von Frau Judith Hey zur Erstellung des Jahres-

abschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010 der Fernwärme-

versorgung Tanna GmbH vorzunehmen

Stimmberechtigt: 12

Ja: 11

Enthaltung: 1

Beschluss-Nr. 10/17/03
Der Stadtrat der Stadt Tanna weist den Bürgermeister an, in einer

Gesellschafterversammlung der Fernwärmeversorgung Tanna

GmbH den vorliegenden Jahresabschluss der Fernwärme-

versorgung Tanna GmbH für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu

genehmigen.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Beschluss-Nr. 10/17/04
Der Stadtrat der Stadt Tanna weist den Bürgermeister an, in einer

Gesellschafterversammlung der Fernwärmeversorgung Tanna

GmbH dem Aufsichtsrat der Fernwärmeversorgung Tanna GmbH
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und den in der Anlage benannten Mitgliedern für das Geschäfts-

jahr 2008/2009 Entlastung zu erteilen.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Beschluss-Nr. 10/17/05
Der Stadtrat der Stadt Tanna weist den Bürgermeister an, in einer

Gesellschafterversammlung der Fernwärmeversorgung Tanna

GmbH dem Geschäftsführer der Fernwärmeversorgung Tanna

GmbH Herrn Dr. jur. Aribert Ondrusch für das Geschäftsjahr

2008/2009 Entlastung zu erteilen.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Beschluss-Nr. 10/17/06
Der Stadtrat der Stadt Tanna weist den Bürgermeister an, in einer

Gesellschafterversammlung der Fernwärmeversorgung Tanna

GmbH den Jahresfehlbetrag der Fernwärmeversorgung Tanna

GmbH des Geschäftsjahrs 2008/2009 in Höhe von 188.615,85

Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Beschluss-Nr. 10/17/07
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die Übernahme einer

unbefristeten, auflagenfreien Bürgschaft in Höhe von 150.000,00

Euro zugunsten der Fernwärmeversorgung Tanna GmbH ent-

sprechend der beigefügten Anlage. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, sämtliche hierfür notwen-

digen Verfahrensschritte einzuleiten, insbesondere die rechtsauf-

sichtliche Genehmigung zu beantragen sowie die abzuschließende

Bürgschaftsurkunde /Bürgschaftsvertrag dem Stadtrat zur Kennt-

nis vorzulegen.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Beschluss-Nr. 10/17/08
Der Stadtrat der Stadt Tanna stimmt dem vorliegenden Jahres-

antrag für das Hausaltsjahr 2011 zu. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die weiteren notwendigen

Verfahrensschritte durchzuführen.

Der Jahresantrag ist als Anlage 1 dem Beschluss beigefügt.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Beschluss-Nr. 10/17/09
Der Stadtrat der Stadt Tanna stimmt der Umsetzung der Baumaß-

nahme Freiflächengestaltung Bereich Dorfteich OT Zollgrün im

Jahr 2011 zu. 

Entsprechend der als Anlage 1 beigefügten Kostenschätzung ist

von einer Gesamtsumme von 294.347,48 Euro auszugehen. Diese

wird durch 

a) Fördermittel in Höhe von 191.325,86 Euro

und einen 

b) gemeindlichen Eigenanteil von 103.021,62 Euro

gedeckt.

Weiterhin nimmt der Stadtrat den als Anlage 2 beigefügten

Fördermittelantrag zur Kenntnis und bestätigt diesen.

Für Kostenmehrungen, die eine Nachbeantragung und Erhöhung

des kommunalen Eigenanteils auslösen, gelten die Regelungen

der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Tanna sowie der

Hauptsatzung in der jeweils geltenden Version.

Der Bürgermeister hat beim Eintreten dieser Voraussetzungen den

Stadtrat in der folgenden Sitzung hierüber zu informieren.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die weiteren Verfahrens-

schritte, insbesondere das Vergabeverfahren, einzuleiten.

Stimmberechtigt: 13

Ja: 13

Beschluss-Nr. 10/17/10
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die als Anlage beigefügte 

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Tanna für das Haushaltsjahr

2010 gemäß §§ 19, 55 und 60 ThürKO einschließlich aller erfor-

derlichen Bestandteile.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, alle erforderlichen Verfah-

rensschritte einzuleiten.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Beschluss-Nr. 10/17/11
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die in der Anlage bei-

gefügte Änderung des Finanzplanes der Stadt Tanna für den

Planungszeitraum 2009 bis 2013 mit dem dazugehörigen Investi-

tionsprogramm auf Grundlage des § 62 ThürKO.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, alle erforderlichen Ver-

fahrensschritte einzuleiten.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Beschluss-Nr. 10/17/12
Maßnahme:
Straßenwinterdienst 2010/2011 auf kommunalen Straßen der

Stadt Tanna

Los 1: 
Winterdienst Ortsteile Unterkoskau, Oberkoskau, Willersdorf,

Rothenacker, Spielmes, Stelzen

Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die Vergabe der Leistun-

gen – Los 1 für die o.g. Maßnahme entsprechend der beigefügten

Angebotsauswertung und Vergabeempfehlung des Bauamtes der

Stadt Tanna an den wirtschaftlich günstigen Bieter, die

Fa. Güterverwaltung 

„Nicolaus Schmidt“ AG

07922 Tanna

Die Auftragssumme ist der beigefügten Angebotsauswertung zu

entnehmen. Die Vergabeempfehlung ist als Anlage 1 dem

Beschluss beigefügt.

Zeitgleich wird dem als Anlage 2 beigefügten Dienstleistungs-

vertrag mit dem Auftragnehmer zugestimmt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die weiteren notwendigen

Verfahrensschritte durchzuführen.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14
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Beschluss-Nr. 10/17/13
Maßnahme:
Straßenwinterdienst 2010/2011 auf kommunalen Straßen der

Stadt Tanna

Los 2:
Winterdienst Stadt Tanna, Ortsteile Frankendorf, Zollgrün,

Mielesdorf

Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die Vergabe der Leistun-

gen – Los 2 für die o.g. Maßnahme entsprechend der beigefügten

Angebotsauswertung und Vergabeempfehlung des Bauamtes der

Stadt Tanna an den wirtschaftlich günstigen Bieter, die

Fa. Güterverwaltung 

„Nicolaus Schmidt“ AG

07922 Tanna

Die Auftragssumme ist der beigefügten Angebotsauswertung zu

entnehmen. Die Vergabeempfehlung ist als Anlage dem

Beschluss beigefügt.

Zeitgleich wird dem als Anlage 2 beigefügten Dienstleistungs-

vertrag mit dem Auftragnehmer zugestimmt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die weiteren notwendigen

Verfahrensschritte durchzuführen.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Beschluss-Nr. 10/17/14
Maßnahme:
Straßenwinterdienst 2010/2011 auf kommunalen Straßen der

Stadt Tanna

Los 3:
Winterdienst GE/GI Kapelle, Ortsteile Schilbach, Seubtendorf,

Künsdorf

Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die Vergabe der Leistun-

gen – Los 3 für die o.g. Maßnahme entsprechend der beigefügten

Angebotsauswertung und Vergabeempfehlung des Bauamtes der

Stadt Tanna an den wirtschaftlich günstigen Bieter, die

Fa. Güterverwaltung 

„Nicolaus Schmidt“ AG

07922 Tanna

Die Auftragssumme ist der beigefügten Angebotsauswertung zu

entnehmen. Die Vergabeempfehlung ist als Anlage dem

Beschluss beigefügt.

Zeitgleich wird dem als Anlage 2 beigefügten Dienstleistungs-

vertrag mit dem Auftragnehmer zugestimmt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die weiteren notwendigen

Verfahrensschritte durchzuführen.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Beschluss-Nr. 10/17/15
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die Vergabe der Bau-

leistungen „Wegebefestigung – Unterkoskau Bereich Haus 17, 19,

27 und Marcels Cartuning“ entsprechend der beigefügten

Vergabeempfehlung des Bauamtes der Stadt Tanna, an den

wirtschaftlich günstigsten Bieter die

Fa. Schleizer Straßen- und Tiefbau GmbH

Heinrichstraße 18

07907 Schleiz

Die Vergabeempfehlung ist Bestandteil des Beschlusses und

diesem als Anlage beigefügt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, sämtliche hierfür notwen-

digen Verfahrensschritte einzuleiten.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Beschluss-Nr. 10/17/16
Bauleitplanung der Stadt Tanna

Planverfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 04

„Hotteraweg“ der Stadt Tanna

Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt, nach § 2 BauGB die

Aufstellung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 04

„Hotteraweg“ der Stadt Tanna in dem gemäß Anlage zu diesem

Beschluss festgesetzten räumlichen Geltungsbereich 

Gemarkung Tanna, Flur 2

Flurstück 1889/21 und Teilflächen der Flurstücke 1889/39,

1889/24, 1894/7, 168/20

und

Gemarkung Tanna, Flur 5

Flurstücke 1884/1, 1888/1, 1890/1, 1890/2 und Teilflächen der

Flurstücke 1884/2, 1888/2

einzuleiten.

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. Das Bauleitverfahren

wird gem. § 9 BauGB mit der Durchführung einer Umweltprüfung

nach § 2 Abs. 4 BauGB geführt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, sämtliche hierfür notwendi-

gen und geforderten  Verfahrensschritte einzuleiten, insbesondere

die Erörterung, frühzeitige Anhörung und frühzeitige Beteiligung

nach § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Beschluss-Nr. 10/17/17
Bauleitplanung der Stadt Tanna

Planverfahren zur 1. Änderung der Ergänzungssatzung der Stadt

Tanna für den Ortsteil Mielesdorf – Abwägungsbeschluss

Während der öffentlichen Auslegung vom 28. September 2010 bis

29. Oktober 2010 des Entwurfs der 1. Änderung der Ergänzungs-

satzung der Stadt Tanna für den Ortsteil Mielesdorf (Stand

08/2010) mit der dazugehörigen Begründung in der Fassung vom

11. August 2010 wurden keine Bedenken der Öffentlichkeit vor-

gebracht.

Die Stellungnahmen der durch die Planung berührten Träger

öffentlicher Belange und Behörden hat der Stadtrat der Stadt

Tanna geprüft und  abgewogen. Die Ergebnisse der Abwägung

können in der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Beschluss-Nr. 10/17/18
Bauleitplanung der Stadt Tanna

Planverfahren zur 1. Änderung der Ergänzungssatzung der Stadt

Tanna für den Ortsteil Mielesdorf nach § 34 (4) Satz 1 Nr. 3

BauGB – Satzungsbeschluss
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Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die 1. Änderung der

Ergänzungssatzung der Stadt Tanna für den Ortsteil Mielesdorf,

bestehend aus der Planzeichnung und den grünordnerischen Fest-

setzungen in der Fassung vom 18. November 2010 als Satzung.

Die Begründung in der Fassung vom 18. November 2010 wird

gebilligt.

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung gemäß § 23 (3)

ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Saale-

Orla-Kreis vorzulegen. 

Stimmberechtigt: 14

Ja: 14

Wird in Beschlüssen auf Anlagen Bezug genommen, so können

diese

bei der Stadt Tanna
Sekretariat (Zimmer 7)
Markt 1
07922 Tanna

während der Dienststunden

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr

Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Samstag 09.00 – 11.00 Uhr

und außerhalb der Dienststunden nach terminlicher Vereinbarung

eingesehen werden.

gez. Marco Seidel

Bürgermeister

Freitag, 19. November 2010

Beschlüsse des Ausschusses 
für Bau, Entwicklung und Umwelt 

vom 2. Dezember 2010

- ÖFFENTLICHER TEIL -

Beschluss-Nr. ABEU 10/11/01
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 28. Oktober

2010 wird genehmigt.

Beschluss-Nr. ABEU 10/11/02
Antrag auf Baugenehmigung

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren § 63 b ThürBO

Lage:

Gemarkung Tanna

Flur 1

Flurstück 277/3

Bauvorhaben:

Umnutzung Wohnräume im Erdgeschoss zu Sitzungszimmer

und Einbau einer Dachgaube für Wohnung im Ober- und

Dachgeschoss

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt.

Beschluss-Nr. ABEU 10/11/03
Antrag auf Baugenehmigung

Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren § 63 b ThürBO

Lage:

Gemarkung Oberkoskau

Flur 1

Flurstück 39

Bauvorhaben:

Neubau Gerätehalle

Verfahren:

Erneute Auslegung – Änderung Lagestandort

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt.

Wird in Beschlüssen auf Anlagen Bezug genommen, so können

diese

bei der Stadt Tanna
Sekretariat (Zimmer 7)
Markt 1
07922 Tanna

während der Dienststunden

Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr

Freitag 09.00 – 12.00 Uhr

Samstag 09.00 – 11.00 Uhr

und außerhalb der Dienststunden nach terminlicher Vereinbarung

eingesehen werden.“

gez. Gerhard Hoffmann

Vorsitzender des Ausschusses

Freitag, 3. Dezember 2010

Impressum

Herausgeber: Stadt Tanna

vertreten durch den Bürgermeister

Herrn Marco Seidel

Markt 1, 07922 Tanna

Druck und Verlag: Satz & Media Service

Straße des Friedens 1a, 07338 Kaulsdorf

Telefon: 03 67 33/2 33 15

Telefax: 03 67 33/2 33 16

E-Mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inh. Uwe Nasilowski

gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Verantwortlich für den amtlichen Teil ist die Stadtverwaltung Tanna,

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Marco Seidel; für den

übrigen Inhalt und Anzeigenteil Herr Nasilowski.

Erscheinungsweise:

12 mal jährlich und kostenlose Verteilung an alle Haushalte; zusätz-

liche Exemplare sind bei Abholung in der Stadtverwaltung Tanna

kostenlos erhältlich.

ENDE AMTLICHER TEIL
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NICHTAMTLICHER TEIL

Altersjubiläen

Wir gratulieren recht herzlich

Tanna/Frankendorf
01.01. Herrn Rudolf Brachmann zum 74. Geburtstag

03.01. Herrn Walter Hammer zum 72. Geburtstag

05.01. Herrn Johannes Eichelkraut zum 81. Geburtstag

05.01. Herrn Günter Kätzel zum 71. Geburtstag

09.01. Frau Christine Flügel zum 70. Geburtstag

10.01. Frau Regina Altenhofen zum 70. Geburtstag

11.01. Frau Margot Fröhlich zum 86. Geburtstag

17.01. Herrn Roland Fügmann zum 73. Geburtstag

17.01. Herrn Eckart Wicher zum 72. Geburtstag

18.01. Frau Thea Weigelt zum 78. Geburtstag

19.01. Frau Sieglinde Häßner zum 74. Geburtstag

19.01. Frau Elisabeth Stark zum 75. Geburtstag

20.01. Herrn Günther Göhring zum 86. Geburtstag

20.01. Frau Erna Wylezich zum 84. Geburtstag

21.01. Frau Regina Baierl zum 71. Geburtstag

22.01. Frau Susanne Wolfram zum 72. Geburtstag

24.01. Frau Brunhild Eckner zum 72. Geburtstag

24.01. Herrn Fred Fortak zum 70. Geburtstag

26.01. Frau Helene Gröber zum 89. Geburtstag

26.01. Herrn Egon Hecker zum 74. Geburtstag

27.01. Frau Regina Dreier zum 73. Geburtstag

27.01. Frau Helga Wicher zum 75. Geburtstag

29.01. Frau Ursula Enk zum 79. Geburtstag

29.01. Frau Ruth Stange zum 73. Geburtstag

30.01. Herrn Rolf Krause zum 71. Geburtstag

Künsdorf
04.01. Herrn Manfred Sachs zum 70. Geburtstag

16.01. Herrn Siegfried Heinßmann zum 76. Geburtstag

Mielesdorf
14.01. Frau Helga Pietschner zum 74. Geburtstag

14.01. Frau Sonja Renner zum 81. Geburtstag

19.01. Herrn Horst Schubert zum 77. Geburtstag

22.01. Frau Anita Ludwig zum 75. Geburtstag

Rothenacker
17.01. Frau Ilse Glück zum 92. Geburtstag

Schilbach
14.01. Frau Edith Spörl zum 74. Geburtstag

18.01. Frau Erika Schneider zum 75. Geburtstag

27.01. Herrn Dietrich Fuhrmann zum 76. Geburtstag

31.01. Herrn Alfred Arlt zum 83. Geburtstag

Seubtendorf
08.01. Frau Renate Mohr zum 73. Geburtstag

Stelzen/Spielmes
12.01. Herrn Rudolf Hocke zum 71. Geburtstag

17.01. Frau Margarete Bero zum 82. Geburtstag

28.01. Frau Inge Bäß zum 71. Geburtstag

Geburtstage

Standesamtliche Nachrichten

Geburten

Laura Steinig Tanna

Max Güther Stelzen

Lysander Pierre Müller Frankendorf

¦ ¦ ¦

Sterbefälle

Frank-Peter Stolletz Zollgrün

Irene Militzer Künsdorf

Hildegard Petzoldt Unterkoskau

Klaus Michaelis Willersdorf

F F F

Standesamt

Unterkoskau/Oberkoskau

02.01. Herrn Rudolf Adler zum 73. Geburtstag

18.01. Frau Christine Sachs zum 72. Geburtstag

18.01. Herrn Harry Wolf zum 81. Geburtstag

19.01. Herrn Heinz Koch zum 76. Geburtstag

19.01. Herrn Horst Tschirpke zum 77. Geburtstag

Willersdorf

24.01. Herrn Günther Danzmann zum 71. Geburtstag

Zollgrün

14.01. Herrn Eberhard Meißgeier zum 81. Geburtstag

21.01. Herrn Roland Kanz zum 74. Geburtstag

¦ ¦ ¦

Eheschließungen 2010

Marco und Doreen Raßloff geb. Hellfritsch

Maik und Elisabeth Gräsel geb. Berger

Dirk und Tina Drescher geb. Hegner

Rene und Christina Sinnig geb. Dürr

Ronny und Viktoria Knoch geb. Wershew

Steve und Romy Tögel geb. Alletsee

Mario Schürner und Marion Ebert-Schürner geb. Kunze

Sascha Petzold geb. Schilay und Claudia Petzold

Kevin und Bianca Kunert geb. Köcher

Stefan und Carolin Engelhardt geb. Völlm

Rico und Mandy Kempt geb. Thäsler

Jürgen Narr und Ilona Marlis Schmidt-Narr geb. Fischer

Marco und Maren Schramm geb. Pfeffer

Jens Plitzko und Gesa Witthöft

Rene und Dominique Poser geb. Böhme

Matthias Dittrich und Bianka Georgy

¦ ¦ ¦
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Dankeschön

Die Jugendsozialarbeiterin sagt Danke

Auf diesem Wege möchte ich allen danken, die mich in den

vergangenen 16 Jahren bei meiner Tätigkeit als Jugendsozial-

arbeiterin in der Region Hirschberg – Tanna – Gefell hilfreich

unterstützten. 

Das gilt besonders für die Stadtverwaltungen, die Bürgermeister,

Ortsteilbürgermeister, die Schulen, Vereine, Kontaktbereichs-

beamten und nicht zuletzt die vielen engagierten Jugendlichen, die

in eigener Regie in ihren Jugendräumen wirkten.

Danke für das entgegengebrachte Verständnis, die Akzeptanz und

das Vertrauen in meine Tätigkeit!

Ich wünsche allen meinen Mitstreitern 

der vergangenen Jahre 

ein erholsames Weihnachtsfest und alles Gute

für das Jahr 2011.

Herzlichst
Ihre Gabi Kießling

Veranstaltungstipp

Konzertvorschau

Neujahrskonzert 
mit dem Handglockenchor aus Gotha 

in der Kirche Hirschberg

Vorausschauend auf den Jahreswechsel möchten wir jetzt schon

hinweisen auf ein Konzert mit dem Handglockenchor Gotha

am Sonntag, dem 9. Januar 2011

um 17.00 Uhr

in der Hirschberger Stadtkirche

Die Neujahrskonzerte haben sich bis jetzt immer durch die

Besonderheit der Gruppen, Solisten und Ensembles ausgezeich-

net.

Im vergangenen Jahr konnten wir den Auswahlchor des

Posaunenwerkes der EKM begrüßen, der qualitativ hochwertige

Musik aus verschiedenen Stilrichtungen darbot.

2011 soll es nun ein Handglockenchor sein. Ein Ensemble,

welches nicht alltäglich zu hören ist. Doch gerade der Gothaer

Handglockenchor hat eine lange Tradition und existierte schon

zu DDR-Zeiten unter der Leitung von Kantorin Elke Eichhorn.

Die Besonderheit eines solchen Chores – man braucht für jeden

Ton, den man spielen will, eine extra Glocke. Pro Glockenspieler

können also maximal zwei Glocken bedient werden.

Gerade zum Jahreswechsel erzeugt dieser Chor mit seiner Musik

eine ganz besondere Stimmung – ein Klangerlebnis der ganz

besonderen Art.

Karten sind im Vorverkauf für 5,00 Euro erhältlich, an der Abend-

kasse 7,00 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Der Vorverkauf hat am 2. Advent in Hirschberg begonnen. 

Weitere Vorverkaufsstellen:

- Löwenapotheke Hirschberg

- Sonnen-Apotheke Tanna

- Degenkolb Center Tanna

- Otto-Shop Uller Markt 7 in Schleiz

- Rathaus Gefell bei Frau Finke

und bei Familie Feig in Gefell (Telefon 03 66 49/ 8 00 73).

Vielleicht ist dies ja auch eine tolle Geschenkidee für
Weihnachten!

Die nächste Ausgabe des

TANNAER AMTSBLATTES
erscheint am 21. Januar 2011.

Redaktionsschluss ist der 12. Januar 2011.



12



13

Gottesdienste und Veranstaltungen

TANNA und SCHILBACH

Sonntag, 12. Dezember 2010 3. Advent
10.00 Uhr Tanna Gottesdienst

14.00 Uhr Schilbach Gottesdienst und

Adventsfeier

Sonntag, 19. Dezember 2010 4. Advent
17.00 Uhr Tanna geistliche 

Adventsmusik

Freitag, 24. Dezember 2010 Heilig Abend
16.00 Uhr Tanna Krippenspiel

16.30 Uhr Schilbach Christvesper

18.00 Uhr Tanna Christvesper

Samstag, 25. Dezember 2010 1. Weihnachtstag
08.30 Uhr Schilbach Gottesdienst

10.00 Uhr Tanna Gottesdienst

Sonntag, 26. Dezember 2010 2. Weihnachtstag
10.00 Uhr Tanna Gottesdienst und

Kindergottesdienst

Freitag, 31. Dezember 2010 Silvester
16.00 Uhr Schilbach Gottesdienst und

Abendmahl

18.00 Uhr Tanna Gottesdienst und

Abendmahl

Samstag, 1. Januar 2011 Neujahr
10.00 Uhr Tanna Gottesdienst

Sonntag, 9. Januar 2011 1. Sonntag 
nach Epiphanias

08.30 Uhr Schilbach Gottesdienst

10.00 Uhr Tanna Gottesdienst

Sonntag, 16. Januar 2011 2. Sonntag 
nach Epiphanias

10.00 Uhr Tanna Gottesdienst und

Kindergottesdienst

abschließend

Allianzgebet

Ab 23. Januar 2011 finden die Gottesdienste im Gemeinde-
zentrum statt. 

Sonntag, 23. Januar 2011 3. Sonntag 
nach Epiphanias

08.30 Uhr Schilbach Gottesdienst

10.00 Uhr Tanna Gottesdienst

im Gemeindezentrum

Sonntag, 30. Januar 2011 4. Sonntag 
nach Epiphanias

10.00 Uhr Tanna Gottesdienst und

Abendmahl 

im Gemeindezentrum

Kirchliche Nachrichten

UNTERKOSKAU

Sonntag, 19. Dezember 2010 4. Advent
14.00 Uhr Unterkoskau Kirchspielgottesdienst

anschließend Kaffeetrinken

Freitag, 24. Dezember 2010 Heilig Abend
14.30 Uhr Willersdorf mit Krippenspiel

15.30 Uhr Zollgrün mit Krippenspiel

16.00 Uhr Stelzen mit Krippenspiel

17.00 Uhr Mielesdorf mit Krippenspiel

17.30 Uhr Unterkoskau mit Krippenspiel

Samstag, 25. Dezember 2010 1. Weihnachtstag
09.00 Uhr Mielesdorf

10.30 Uhr Zollgrün

14.00 Uhr Unterkoskau

Sonntag, 26. Dezember 2010 2. Weihnachtstag
09.00 Uhr Stelzen

10.30 Uhr Willersdorf

Freitag, 31. Dezember 2010 Silvester
14.00 Uhr Stelzen Abendmahl

15.30 Uhr Zollgrün Abendmahl

16.00 Uhr Willersdorf Abendmahl

17.00 Uhr Mielesdorf Abendmahl

18.30 Uhr Unterkoskau Abendmahl

WÖCHENTLICHE VERANSTALTUNGEN

montags
19.30 Uhr Bibelstunde LKG G. Golditz

Tel. 03 66 46/ 2 02 53

dienstags
09.30 Uhr Krabbelgruppe K. Woydt

Tel. 03 66 46/ 2 23 12

dienstags
17.00 Uhr Flötenkreis U. Stubenrauch

Tel. 03 66 46/ 2 09 25

dienstags
19.45 Uhr Chorprobe U. Stubenrauch

Tel. 03 66 46/ 2 09 25

donnerstags
17.00 Uhr Kurrende U. Stubenrauch

Tel. 03 66 46/ 2 09 25

freitags
20.00 Uhr Posaunenchor E. Wicher

Tel. 03 66 46/ 2 14 26
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Sonntag, 2. Januar 2011
09.00 Uhr Mielesdorf

10.30 Uhr Zollgrün

Sonntag, 9. Januar 2011 1. Sonntag 
nach Epiphanias

09.00 Uhr Unterkoskau

10.30 Uhr Willersdorf

14.00 Uhr Stelzen

Donnerstag, 13. Januar 2011
19.30 Uhr Unterkoskau Allianzgebetsabend

Sonntag, 16. Januar 2011 2. Sonntag 
nach Epiphanias

09.00 Uhr Zollgrün

10.30 Uhr Mielesdorf

Sonntag, 23. Januar 2011 3. Sonntag 
nach Epiphanias

09.00 Uhr Willersdorf

10.30 Uhr Stelzen

14.00 Uhr Unterkoskau

Sonntag, 30. Januar 2011 4. Sonntag 
nach Epiphanias

09.00 Uhr Mielesdorf

10.30 Uhr Zollgrün

WEITERE VERANSTALTUNGEN

Donnerstag, 13. Januar 2011
19.30 Uhr Unterkoskau Allianzgebetsabend

Freitag, 14. Januar 2011
14.00 Uhr Mielesdorf Seniorentreff 

im Pfarrhaus

Grabmale und Naturgrabfelsen sowie Aufarbeitung

vorhandener Grabsteine und Anfertigung von Zweitschriften.

STEINMETZ

- Ulrich Zeißig -

07929 WERNSDORF · Tel. 03 66 47/2 20 34

Beratung und Verkauf Mo - Fr durchgehend!

Gerne auch persönliche Terminvereinbarungen!

Gedenksteine

Kriegerdenkmale

Schrifttafeln

EVANGELISCH-FREIKIRCHLICHE GEMEINDE TANNA

Koskauer Straße 55

Wir laden ganz herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

Sonntag, 19. Dezember 2010 4. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Kinderstunde

Sonntag, 26. Dezember 2010 2. Weihnachtstag
10.00 Uhr Gottesdienst

Freitag, 31. Dezember 2010 Silvester
17.00 Uhr Jahresabschluss

Sonntag, 2. Januar 2011
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 9. Januar 2011
10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Kinderstunde

Dienstag, 11. Januar 2011
19.30 Uhr Allianzgebetsabend 

im evangelischen Gemeindezentrum

Mittwoch, 12. Januar 2011
19.30 Uhr Allianzgebetsabend

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Tanna

Koskauer Straße 55

Donnerstag, 13. Januar 2011
19.30 Uhr Allianzgebetsabend

im evangelischen Gemeindezentrum

Sonntag, 16. Januar 2011
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche 

zum Abschluss der Allianzgebetswoche

Sonntag, 23. Januar 2011
10.00 Uhr Gottesdienst

10.00 Uhr Kinderstunde

weitere Infos unter www.efg-tanna.de

KIRCHGEMEINDEN REUTH UND MIßLAREUTH

Büro und Pfarrerin Stepper
Wallstraße 6

08538 Reuth 

Tel. 03 7435/53 43

www.Kirche-Reuth.de

Freitag, 24. Dezember 2010 Heiligabend 
15.00 Uhr Mißlareuth Christvesper mit 

Krippenspiel

Sonntag, 26. Dezember 2010 2. Weihnachtstag
10.00 Uhr Mißlareuth Gottesdienst mit

Heiligem Abendmahl

Freitag, 31. Dezember 2010 Altjahresabend
17.00 Uhr Mißlareuth Gottesdienst mit 

Heiligem Abendmahl

Sonntag, 9. Januar 2011
10.00 Uhr Mißlareuth Gottesdienst mit 

Heiliger Taufe

Sonntag, 23. Januar 2011
10.00 Uhr Mißlareuth Gottesdienst
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KIRCHGEMEINDE GEFELL

GEFELL

Sonntag, 9. Januar 2011
10.00 Uhr Gottesdienst Gemeinderaum 

Montag, 10. Januar 2011
19.30 Uhr Allianzgebetswoche Alte Schule 

Gemeinderaum 

Mittwoch, 12. Januar 2011
19.30 Uhr Allianzgebetswoche Alte Schule 

Gemeinderaum 

Freitag, 14. Januar 2011
19.30 Uhr Allianzgebetswoche Bergstraße 

Samstag, 15. Januar 2011
14.30 Uhr Vorbereitungstreffen zum Weltgebetstag

Gemeinderaum

Sonntag, 16. Januar 2011
10.00 Uhr Abschluss der Allianzgebetswoche

Bergstraße

Dienstag, 18. Januar 2011
18.45 Uhr Jugendkreis Michaelisstift Gemeinderaum

Donnerstag, 27. Januar 2011
14.00 Uhr Rentnerkreis Gemeinderaum

Sonntag, 30. Januar 2011
10.30 Uhr Gottesdienst Gemeinderaum

HIRSCHBERG

Sonntag, 19. Dezember 2010 4. Advent
10.30 Uhr Gottesdienst mit Kinderkirche

Gemeinderaum 

Donnerstag, 6. Januar 2011
10.30 Uhr Andacht Seniorenheim

Sonntag, 9. Januar 2011
17.00 Uhr Konzert Kirche

Sonntag, 23. Januar 2011
10.30 Uhr Gottesdienst Gemeinderaum

Donnerstag, 20. Januar 2011
14.00 Uhr Rentnerkreis Gemeinderaum

SEUBTENDORF

Sonntag, 19. Dezember 2010 4. Advent
kein Gottesdienst 

Sonntag, 2. Januar 2011
09.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Gemeinderaum

Sonntag, 16. Januar 2011
09.00 Uhr Gottesdienst Gemeinderaum

Sonntag, 30. Januar 2011
13.00 Uhr Gottesdienst Gemeinderaum

LANGGRÜN

Sonntag, 2. Januar 2011
13.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Kirche

Sonntag, 16. Januar 2011
10.00 Uhr Gottesdienst Kirche

Sonntag, 30. Januar 2011
09.00 Uhr Gottesdienst Kirche

KÜNSDORF

Sonntag, 2. Januar 2011
10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst Kirche

Sonntag, 23. Januar 2011
13.00 Uhr Gottesdienst Kirche

BLINTENDORF

Sonntag, 9. Januar 2011
09.00 Uhr Gottesdienst Kirche

Sonntag, 23. Januar 2011
09.00 Uhr Gottesdienst Kirche

ENDE
NICHTAMTLICHER TEIL

Ortsteil Bucha · 07333 Unterwellenborn

Telefon 03 67 32 / 363 · Telefax 03 67 32 / 3 64 03

Allen Gästen, Freunden und
Bekannten eine besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit und
für das kommende Jahr 
Gesundheit, Kraft und 
viel Zuversicht, verbunden mit
einem  herzlichen Dankeschön
für die jahrelange Treue.
Auch 2011 freuen wir uns wieder
über Ihren Besuch und verwöhnen
Sie mit guter Thüringer Küche.
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Öffnungszeiten
der Stadtverwaltung Tanna

Montag geschlossen

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr

Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Samstag 09.00 - 11.00 Uhr

Rufnummern

Wir sind unter folgenden Rufnummern für Sie erreich-
bar:

Vorwahl 03 66 46

Zentrale Frau Pozorski-Schatz 28 08 - 0

Fax 28 08 28

Einwohnermeldeamt Frau Rösch 28 08 11

Standesamt/Wohnungswesen

Frau Jordan-Pietsch 28 08 13

Liegenschaften Frau Heinsmann 28 08 21

Bauamt Herr Friedel 28 08 25

Buchhaltung Frau Gläsel 28 08 23

Frau Oesterreich 28 08 31

Frau Müller 28 08 32

Frau Schaarschmidt 28 08 33

Frau Stiede 28 08 34

Ordnungsamt/Förderungen

Frau Stöckel 28 08 41

Hauptamt Herr Mittenzwey 28 08 22

Herr Groth 28 08 52

Bürgermeister Marco Seidel 0175/5 48 66 10

E-Mail: rathaus@stadt-tanna.de

Web: www.stadt-tanna.de

Öffnungszeiten der Bibliothek

Die Bibliothek in der Neuen Straße hat jeden Donnerstag
von 14.00 bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet.

Ansprechpartner ist Frau Wegmann. Telefonisch erreichbar

sind wir dort unter 03 66 46/2 49 02.

Sprechstunden
Bürgermeister Marco Seidel

Bürgermeister Marco Seidel steht allen Bürgern der Stadt

Tanna für Fragen und Anregungen nach telefonischer Verein-

barung – auch kurzfristig – zur Verfügung.

Termine können im Vorzimmer des Bürgermeisters, Telefon

03 66 46 / 28 08 - 0 oder unter Handy 0175/5 48 66 10 verein-

bart werden.

Anti-Erkältungstipps der KKH-Allianz

Keine Chance für Warmduscher und Stubenhocker

Winter gleich Erkältungszeit – diese simple Rechnung geht leider

nach wie vor bei vielen Menschen auf. Die Viren lauern derzeit

überall: in der Straßenbahn, im Großraumbüro oder beim Ein-

kaufen.

„Wer morgens schon mit dickem Kopf aufwacht, tagsüber mit

roter Schniefnase unterwegs ist und abends vor Husten nicht in

den Schlaf findet, kann ein Lied davon singen“, sagt Dietmar

Dorn, Gebietsleiter der KKH-Allianz in Schleiz.

„Der Apotheker um die Ecke mag gegen all das Linderung ver-

sprechen, doch besser ist es, man lässt es gar nicht erst so weit

kommen.“ 

Dabei ist es ganz einfach, seine Abwehrkräfte zu stärken und

Erkältungskrankheiten vorzubeugen. Das geht schon morgens im

Badezimmer los.

Wer sich zu Wechselduschen überwindet, tut seinem Immun-

system Gutes. Erst wird wie gewohnt mit warmem Wasser

geduscht, dann mit kühlem. Folgendes ist zu beachten:

Nach und nach werden erst Beine, dann Arme abgebraust, erst die

Außenseiten, anschließend die Innenseiten. Abschließend das

kühle Wasser kurz über Brust, Bauch, Nacken und Gesicht pras-

seln lassen.

So ziehen sich die durch die Wärme erweiterten Blutgefäße

wieder zusammen. Sind die Gefäße auf schnelle Temperatur-

wechsel trainiert, fällt der Wechsel von warmen Innen- zu kalten

Außentemperaturen leichter. Eine ähnliche Wirkung haben regel-

mäßige Saunagänge. 

Gerade in der dunklen, kalten Jahreszeit sollte auch ausreichend

Bewegung nicht fehlen: Idealerweise verbringt man jeden Tag

oder zumindest mehrmals pro Woche eine halbe Stunde an der

frischen Luft. „Sport und Spaziergänge sind nicht nur für den

Körper gut, sondern auch für Geist und Seele“, so Dietmar Dorn.

Ist der Kreislauf durch die Bewegung angekurbelt, werden die

Körperzellen aktiviert und die Immunabwehr gestärkt. Zudem ist

Sonnenlicht wichtig für die Bildung von Vitamin D.

Vitamine sind natürliche Helfer gegen drohende Erkältungen. Im

Herbst kann man die weiteren wichtigen Vitamine A, C und E vor

allem durch Früchte wie Äpfel, Birnen, Kiwis und Nüsse auf-

nehmen.

Zur Jahreszeit passende Gemüsesorten, die viele lebenswichtige

Vitamine enthalten, sind beispielsweise Kürbis, Brokkoli und

Karotten. Entsprechend hoch dosierte Vitaminpräparate sind als

Alternative nur teilweise zu empfehlen.

„Sie können zur Nahrungsergänzung von bestimmten Personen-

gruppen, wie zum Beispiel Schwangeren oder Senioren, einge-

nommen werden, wobei auf die angegebene Dosierung geachtet

werden sollte“, erklärt Dietmar Dorn.

„Am besten entfalten Vitamine allerdings ihre Wirkung, wenn

man sie in Form von Obst und Gemüse zu sich nimmt.“
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